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wodurch der Zweck gedachten Gesetzes erreicht werden

könnte, so wird tie Bittschrift dem Voilziehungsrath
übcvsanbl. (Die Joris, folgt.)

Finanzministerium.
Fortsetzung der Anleitung über die

Grund st e u e r.

§. 2?. Falls ei» Bürger sich weigern würde, den

Kaufbrief für eine, mukhmaßlich seil dem Ienner
1780 erkaufte Lirgenschaf: vorzuweisen, wird die Mm
msspaiiläl »ngesäunit die nöchigrn Vorkehrungen treffen,

un, entweder eine Abschrift von dem Kaufbriefe oder

irgend eine andere gesetzliche und hinreichende Eiuschrei.

bung zu erhalten, »nd der Eigenthümer der Liegen-

schaff wird die ans feiner Weigerung entstehenden Ko-
sien auf der Slftle bezahlen.

Z, 26. Nach Verfluß der für die Einschreibung fest-

gesessen Zeit wird die Munizipalität in ihrem Prolo>
tolle bemerken, daß au diesem als dem lezten von den

für die Einfchrcidung der Liege» chasten sestgeftztcn Ta-
gen, die Liegenfchast l>!o. dem Bürger Zff.

gehörig, die alleelezie eingeschrieben worden, und sie

wird diesen Verbalprozeß durch ihren Präsidenten und
Sekretär dakircn und unterschreiben lassen; die Muni-
z palttät wird al-deun die Liegenschaften welche von
den Eigcmhümern nicht inner der festgesessen Zeit an.
gegeben worden, von Amtswcgen einschreiben. Sie
wird auf Kosten der besagten Eigenthümer Ausgefchvf-
sene ernennen, um die erwähnten Liegenschaften zu
entdecken, zu unteesuchen und anzugeben; diese Aus-
geschossenen sind für die Nichtigkeil ihrer Untersuch»»-
gen veranlworlhch, und sollen sogleich dafür bezahlt
werden.

27. Wahrend der ganzen Zeit der oben erwähnten
Einschreibung und der in den folgenden angezeigten
Schätzungen, wird sich die Munizipalität mit Einziehung
der nöthigen Erkundigungen beschäftigen, um den wah-
ren und vergleickungsweiftn Werth der verschiedenen
Liegenschaften kennen zu lernen.

f. 28. Sobald die Einschreibung aller Liegenschaften
vollendet seyn wird so wird sogleich ein Auszug von
allen sowohl einzeln stehenden als mit andern Liegen-
fthaftcn verbundenen seit dem 1. Ienner 1780 verkauf-
ten, Gebäuden verfertiget, und bey jedem der in der
Rubrik: Schätzung des Eigenthümer s und
Mittelpreis angezeigte Preis desselben dcygcsezt j

Werben z. djestr- durch die Mnizipàlitát' unterzeichnete j

Auszug soll sogleich dem Un-cransscher zugestellt werdkhft
und nachdem ihn dieser untersucht, visier, und der Mu-
uizipalitäl zurückgegeben, wird sogleich zu? VeclheiMüg
der säm'lrclien ans der Zusammenziehung dieser Kaufte

preise entstehenden Summe ans diese Gebäude nach der'

in den (Z. z? und zg. unten für die andern verkauftem

Liegenschaften bestimmten Weise geschritten werden!
s, 29. Während daß die Veriheilung der Kaufpreise'

der im vorigen H> 28 berührten Gebäude vollzogen wird,^

wird die Munizipalität den Auszug von allen übrlgm
Gebäuden aus dem Kadaster machen lasten um die-

selben sogleich nach Vollendung der erwähnten Kauft-
prets-Vertheilung zu schätzen, weiche Schätzung durch»

Begleichung mit den §. 2g berührten Gebäuden und'
ibrem hevausq-konrnienen Schatzungopreise, mit Ruck»

sieht auftihre Beschaffenheit und Ertrag, geschehen soll;'
der Anfang soll mit denjenigen gemacht werden, welche-

mit andern Liegenschaften verbunden sind.

§. zo. Sobald alle im vorigen §. erwähnten Gebäude'

gcschäzt ftyn werden, und sogar wo möglich während
der Schätzung derselben, wird die Mumsspalttä? so»-

gleich die durch die Preisvertheilung zu bewerkstelligende

Schätzung aller andern, unter der Rubrik: ver«
k a nfte Liege n sch a st e n enthaltenen Liegenschaft-

ten, mit Ausnahme der Waldungen, anordnen. Ziss

dieffm Ende wird sie das nach Vorschrift der Art. 9?

und 12 des Beschlusses verfertigte Verzeichyiß bereit!

halten, welches auch die sämtliche aus der Zusammen--
zählung der im Art. 9 des Beschlusses erwähnten-ein--
zelnen und Mittelprcise entstehende Summe, anzeigen'-

soll. Dieses also eingerichtete, durch die Munizipalität!
unterzeichnete und von dem Unteransseher, dem es svi-

gleich zugestellt werden muß, visiete Verzeichniß, wird-
sie den Eigenthümern dieser verkauften Liegenschaften'

zustellen, welche sie deßhalb zusammcnberuftn und ein»-

laden wird, zu der Vertheiln»» der sämtlichen Snmîneft
»ach Inhalt des Art. 14 des Beschlusses und der-'M
z z und z 4 linken zu schrcikcn, oder schreiten zu lassen.

f. ?l. Bey diesen Schätzungen werden Mitglieder?
der Munizipalität oder von ihren Ausgcschossenen gegèm-
wärtig seyn, um die gute Ordnung und die Regeft-
Mäßigkeit in den Verrichtungen zu handhaben.

Z. ;z. Zur Bewerkstelligung dieser Vertheilnng wer?-
den diejenigen, die sie zu machen haben, zuerst

verkaufte Liegenschaft nach dem Werthe schätzen, bett«
sie in der Gemeinde, M Vergleich mit andern gleich»-
falls verkauften Liegenschaften oder Licgenschaftslhèiley'
haben muß. Um die Vcrglejchuug- zu erleichternwf>ch->



— i8o

n?an zuerst diejenigen Liegenschaften schätzen, deren

Inhalt in Iucharlen oder einem andern bestimmten

Maaße bekannt ist. und man wird hernach mit ihnen

diejenigen Liegenschaften, deren Inhalt nicht bekannt

ist, nach Verhältniß ihrer Beschaffenheit, ihres Er-
trageö und Größe, vergleiche». Nachdem diese ver.

.gleichungsweise Schätzung gemacht worden, werden sie

die aus allen diesen Schätzungen entstehenden Preise

zusammenrechnen, und wenn die zusammengerechnete

Summe nicht der sämtlichen, im Verzeichnisse angrzeig-

ten Summe der Verkäufe gleichkommt, so wird der

zwischen beyden Summen obwaltende Unterschied auf
die gleichen Liegenschaften, nach Verhältniß ihres ge<

fundenen vergleichungsweiftn Werths vertheilt werden;
wenn im Gegentheil die zusammengerechnete Summe
die erwähnte sämtliche Vcrkaussumme übersteiget, so

toll der sich zeigende Unterschied auf gleiche Weile von

den erwähnten Liegenschafte» abgezogen werde», bis

alter Unterschied zwischen den beyden sämtlichen Summ
durch die Venhcüuug gehoben sey» wird.

§. Sobald diese Verrichtung volteudct seyn wird,
wird die Munizipalität den Unteraufseher den gleichen

Tag davon benachrichtigen, ihre Bemerkungen über die

Richtigkeil und Zulaßigkeit der Vertheilungc» machen

um sie ihm, sobald er in die Gemeinde kömmt, mit-
" zutheilen, den Bürgern das Verlheiluugsregister zu An-

dringung ihrer allfälügen Einwendungen eröffnen, mit
dem Untcraufsehcr über seine eigenen Bemerkungen und

Zweifel in Berathung treten, und genau die Vorschrift
des §, i; gegenwärtiger Anleitung beobachten.

§ Z4. Nachdem die obcrwähnte Nercheilung der Gü-

terkaufpreise zuläßiq gefunden, oder im entgegengcsczten

Falle durch die Experte» nach Vorschrift des Art. i;
des Beschlusses berichtiget worden, werden die Verthci-
lungspreise in den Kadaster unter der Rubrik: Vcr-
theilung und Verbesserungen, und die

dutch die Experten berichtigten Preise ferner in die Nu-
brik: Berichtigung durch Experten, ein-

getragen.

; 5. Die Munizipalitätm oder ihre Ausgeschossencn

werden dann sogleich die linverkauften Liegenschaften

durch Begleichung mit den verkauften, und im Verhält-

Niß des Werths, den sie in Vcrglcichung mit diesen in

der Gemeinde haben müffm, schätzen. — Zu diejem

Ende wird man die Vcrgleiclnmg und Schätzung bey

denjenigen anfangen, deren Inhalt, wie oben Z, zz

gesagt worden, bekannt ist; man wird sodann die

Vcrgk'ichuug der übrigen anstellen; die Liegenschaften,

die von einer und derselben Gattung sind, und welche
wegen der gleichen Lage oder andern natürliche!! Umstän,
den von derselben Beschaffenheit, Natur und Frucht-
barkeit zu seyn erachtet werden, sollen gleich hoch gc.
schäzt werden.

Bey den Morästen, Torfplätzen, Teichen, Seen
und andern Besitzungen dieser Art, wird man den Mit-
lelcrtrag vo» einer gewiffe» Anzahl von Jahren berech.
neu, welche die Eigenthümer oder jede ander» Antheil.
Haber an dem Genusse davon beziehen oder bezogen
hab.», auch wiid man auf den Preis, für den sie be-
kaimilieh m der Geineir.de verkauft werden können,
Rücksicht nehmen, und nach diesen Grundlagen wird
man sie mir denjenigen von gleicher Beschaffenheit, die
in den, Verzeichnisse der verkauften Liegenschaften miibe.
griffen sind, vergleichen, oder falls ihrer keine von
gleicher Gattung in dem erwähnten Verzeichnisse begriff
sen wären, so wird man sie verglcichungsweise mit
andern Liegenschaften von gleichem Ertrag, obschon
von einer andern Gattung, abschätzen.

Der Ertrag der Alpen und Wcidgänge soll nach der
Anzahl des Viehes, welches auf denselben weide», und
nach der länger» oder kurzern Zeit, die man dieselben
das Jahr hindurch benutze» kann, berechnet, und dieser
Ertrag als Grundlage der Vergicichung angenommen
werden.

Der gefundene und ftstgcsezte Schatzimgspreis jeder
also geschäzce» nicht verkauften Liegenschaft wird von
der Munizipalität in den Kadaster unter der Rubrik:
Schätzung des Ei g en : h ü m c r 6 und Mit-
tel preis oben H. 24 eingetragen werden.

Z. ;6, Nach Vollendung dieser Verrichtungen wird
die Munizipalität den Bürgern den Kadaster nach Vor.
schrift des obigen Z. ,8 eröffnen, ihre Bemerkungen so

wie jene der einsichtsvollern Bürger der Gemeinde, die
sie dcßfalls berufen wird, oder im Fall des Artikel
des Beschlusses jene dieser Bürger der vereinigten Ge-
meinde anhöre», und wenn es der Fall ist, die nöthig
gefundenen Aenderungen-treffen, die sie dann unter der
Rubrik: Vertheilung und Verbesserungen
odm §, 24 einschreiben wird, welches auch geschehen soll,
wenn diese Aenderungen in Uebereinstimmung mit dem
Unteraufseher vorgenommen werden.

§. Die Munizipalität wird sogleich eine Abschrift
von dem Kadaster verfertigen lassen, diese Abschrift vi-
siren und dein Unteraufsehcr zustelle».

(Der Beschluß folgt.)
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